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VwGG §42 Abs2 Z1
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Rechtssatz

Die in § 56 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 normierte durchgängige Aufenthaltsdauer von fünf Jahren bezieht sich nach dem

klaren Wortlaut dieser Bestimmung auf den Zeitraum vor der Antragstellung. Ein davor gelegener Auslandsaufenthalt

steht daher der Erfüllung dieser zeitlichen Voraussetzung nicht entgegen.
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